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 1 

1 Einleitung 

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) sind die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) der Versicherer.1 Sie haben im Ver-
gleich zu AGB anderer Wirtschaftszweige eine herausragende Be-
deutung. Dies beruht zum einen darauf, dass das Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) – anders als das Schuldrecht des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) – keine lückenlosen Vertragsmuster bereithält, 
sondern nur einen ausfüllungsbedürftigen Regelungsrahmen bietet 
und somit gerade die Verwendung von AVB voraussetzt.2 Letzteres 
kommt schon in der Gesetzesbegründung zum VVG von 1908 zum 
Ausdruck. Dort heißt es: „Wenn es von einzelnen Seiten als das er-
strebenswerte Ziel bezeichnet worden ist, die gesetzliche Regelung 
für die einzelnen Versicherungszweige so erschöpfend und in sich 
geschlossen zu gestalten, daß die Versicherungsbedingungen und 
Versicherungsverträge im wesentlichen nur auf das Gesetz zu ver-
weisen brauchten, ohne das Vertragsverhältnis noch besonders zu 
normieren, so wird hiermit dem Gesetz eine Aufgabe gestellt, die 
bei der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse nicht zu lösen ist. Es er-
scheint auch zum mindesten zweifelhaft, ob jenes Ziel überhaupt als 
erstrebenswert betrachtet werden darf.“3 Zum anderen ist die her-
ausragende Bedeutung von AVB darauf zurückzuführen, dass sie  
– anders als AGB anderer Wirtschaftszweige – produktkonstituie-
rende Wirkung haben.4 Während AGB üblicherweise Fragen wie die 
Gefahrtragung, die Mängelhaftung und ihre Begrenzung, die Haf-
tung für Dritte, die Lieferfristen und den Erfüllungsort, die Zahlungs-
bedingungen, die Form von Erklärungen, den Gerichtsstand und 
das anwendbare Recht regeln,5 schaffen AVB erst das Rechtspro-
dukt Versicherung6. Oder anders ausgedrückt: AGB regeln nur das 

                                    
1  BGH, Urt. vom 17.05.2000 – IV ZR 113/99, VersR 2000, 1090 (1091); Prölss/Martin/Armbrüster, 

Einl. Rn. 19; Beckmann/Matusche-Beckmann/Beckmann, § 10 Rn. 1; Wolf/Lindacher/Pfeiffer/ 
Reiff, Klauseln V 61; Terno, r+s 2004, 45 (46). 

2  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Reiff, Klauseln V 65. 
3  Motive zum VVG, S. 69. 
4  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Reiff, Klauseln V 64. 
5  So die Aufzählung bei Dreher, Die Versicherung als Rechtsprodukt, S. 173. 
6  Dreher, Die Versicherung als Rechtsprodukt, S. 147 f. 
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„Wie“ der Leistung, während AVB das „Was“ und „Wie“ der Leistung 
regeln.7 

Sowohl AGB als auch AVB unterliegen der Kontrolle gem. den 
§§ 305–310 BGB. Für AVB hat die Kontrolle gem. §§ 305–310 BGB 
insbesondere nach der grundsätzlichen Abschaffung ihrer auf-
sichtsbehördlichen Vorabgenehmigung durch das damalige Bun-
desaufsichtsamt für das Versicherungswesen (jetzt Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) im Zuge des Inkrafttretens 
des Dritten Gesetzes zur Durchführung versicherungsrechtlicher 
Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften (Drittes 
Durchführungsgesetz/EWG zum VAG)8 im Jahr 1994 an Bedeutung 
gewonnen.9 In Anbetracht der genannten Besonderheiten und der 
daraus folgenden herausragenden Bedeutung von AVB ist davon 
auszugehen, dass zwischen der AGB- und AVB-Kontrolle Unter-
schiede bestehen. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, 
diese Unterschiede herauszuarbeiten. 

Die Untersuchung orientiert sich in ihrem Aufbau am Ablauf einer 
AGB-Kontrolle und bezieht sich auf die Einbeziehung von AGB in 
den Vertrag (unter 2.), die Einbeziehung von neugefassten AGB in 
den bestehenden Vertrag (unter 3.), überraschende Klauseln (unter 
4.), die Auslegung von AGB (unter 5.), die Eröffnung der Inhaltskon-
trolle (unter 6.), die Inhaltskontrolle (unter 7.), das Transparenzgebot 
(unter 8.) sowie die Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung und Un-
wirksamkeit von AGB (unter 9.). Dabei wird jeweils zwischen der 
Dogmatik und Praxis im Bürgerlichen Recht und im Versicherungs-
recht unterschieden. Am Ende erfolgt eine Zusammenfassung der 
wesentlichen Ergebnisse (unter 10.). 

                                    
7  Dreher, Die Versicherung als Rechtsprodukt, S. 174; Priester, Nachahmungsschutz für Dienst-

leistungsmodelle, S. 18. 
8  BGBl. I 1994, S. 1630. 
9  Beckmann/Matusche-Beckmann/Beckmann, § 10 Rn. 16; MüKoVVG/Bruns, 1. Aufl., Vor  

§§ 307–309 Rn. 79. 
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2 Einbeziehung von AGB in den Vertrag 

AGB werden bei Verbraucherverträgen nur dann Vertragsbestand-
teil, wenn sie nach Maßgabe des § 305 Abs. 2 BGB in den Vertrag 
einbezogen werden. Dessen Voraussetzungen müssen kumulativ 
erfüllt sein. Der Verwender muss die andere Vertragspartei aus-
drücklich auf seine AGB hinweisen (§ 305 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 1 BGB), 
ihr die Möglichkeit verschaffen, in zumutbarer Weise vom Inhalt der 
AGB Kenntnis zu nehmen (§ 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB), und sie muss 
mit ihrer Geltung einverstanden sein (§ 305 Abs. 2 a. E. BGB). 

 

2.1 Dogmatik und Praxis im Bürgerlichen Recht 

2.1.1 Ausdrücklicher Hinweis 

Zunächst muss der Verwender seinen Vertragspartner ausdrücklich 
auf seine AGB hinweisen. Ist ein ausdrücklicher Hinweis wegen der 
Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwie-
rigkeiten möglich, genügt ausnahmsweise auch ein deutlich sichtba-
rer Aushang am Orte des Vertragsschlusses (§ 305 Abs. 2 Nr. 1 
Alt. 2 BGB). Der Gesetzgeber hat hierbei an Massengeschäfte des 
täglichen Lebens ohne besonderen wirtschaftlichen Wert im Einzel-
fall gedacht.10 

Der Hinweis ist ausdrücklich, wenn er vom Verwender unmissver-
ständlich und für den Vertragspartner klar erkennbar geäußert 
wird.11 Dies ist dann der Fall, wenn ein Durchschnittskunde den 
Hinweis selbst bei flüchtiger Betrachtung und durchschnittlicher 

                                    
10  BT-Drucks. 7/3919, S. 18; Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 81. Diese Ausnahme ist bei 

Versicherungsverträgen grundsätzlich nicht einschlägig. Etwas anderes kann ausnahmsweise bei 
einer Garderobenversicherung im Theater gelten, so Präve, Versicherungsbedingungen und 
AGB-Gesetz, Rn. 150; Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Reiff, Klauseln V 99. 

11  BGH, Urt. vom 18.06.1986 – VIII ZR 137/85, NJW-RR 1987, 112 (113); Ulmer/Brandner/Hensen/ 
Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 124. 
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Aufmerksamkeit nicht übersehen kann.12 Der Hinweis kann sowohl 
schriftlich als auch mündlich erfolgen.13 

Bei einem schriftlichen Vertragsangebot wird zumeist im Ange-
botstext auf die AGB hingewiesen. Dabei darf der Hinweis nicht in 
einer gegenüber dem übrigen Vertragstext deutlich kleineren und 
enger gedruckten Schrift erfolgen.14 Für die Ausdrücklichkeit genügt 
es, wenn sich der Hinweis in gut lesbarem Fettdruck unmittelbar 
über der Orts-, Datums- und Unterschriftszeile befindet.15 Bei einem 
Hinweis unterhalb der Unterschriftszeile muss dieser über den Fett-
druck hinaus noch eine besonders auffällige und nicht übersehbare 
Form haben.16 Nicht ausreichend ist der bloße Abdruck der AGB auf 
der Rückseite des Angebotsschreibens ohne einen entsprechenden, 
deutlich erkennbaren Hinweis auf der Vorderseite.17 Gleiches gilt für 
das Beifügen von AGB auf einem gesonderten Blatt, wenn auf sie 
im Angebotstext nicht hingewiesen wird.18 

Bei einem mündlichen Vertragsangebot weist der Verwender seinen 
Vertragspartner in der Regel während des Vertragsgesprächs auf 
seine AGB hin. Das Erfordernis der Ausdrücklichkeit ist grundsätz-
lich nur bei einer mündlichen Erklärung des Verwenders erfüllt.19 
Ausnahmsweise reicht aber auch eine konkludente Erklärung aus, 
sofern dem Vertragspartner dadurch die Einbeziehungsabsicht des 
                                    
12  BGH, Urt. vom 18.06.1986 – VIII ZR 137/85, NJW-RR 1987, 112 (114); Palandt/Grüneberg, § 305 

Rn. 27; Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 69. 
13  BT-Drucks. 7/3919, S. 18. 
14  OLG Düsseldorf, Urt. vom 15.10.1981 – 18 U 50/81, VersR 1982, 872 (872); Wolf/Lindacher/ 

Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 73. 
15  BGH, Urt. vom 08.01.1986 – VIII ZR 313/84, NJW 1986, 1608 (1608); Wolf/Lindacher/  

Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 73. 
16  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 73; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 

Rn. 129; großzügiger Staudinger/Schlosser, § 305 Rn. 123; Schmidt-Salzer, Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, D.54. 

17  BGH, Urt. vom 18.06.1986 – VIII ZR 137/85, NJW-RR 1987, 112 (114); MüKoBGB/Basedow, 
§ 305 Rn. 58; Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 73; Staudinger/Schlosser, § 305 Rn. 110, 
123; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 129; siehe auch BGH, Urt. vom 
14.01.1987 – IVa ZR 130/85, NJW 1987, 2431 (2432), wonach der Hinweis „Alle Angebote und 
Geschäfte erfolgen aufgrund unserer umseitigen ‚Allgemeinen Geschäftsbedingungen‘.“ nur den-
jenigen Teil des auf der Rückseite abgedruckten Textes deckt, der die Überschrift „AGB“ trägt. 

18  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 73; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 
Rn. 129. 

19  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 75; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 269; Ulmer/Brandner/  
Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 133. 
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Verwenders deutlich vor Augen geführt wird, wie etwa bei der per-
sönlichen Aushändigung der AGB.20 

Bei einem fernmündlichen Vertragsangebot kommt ein ausdrückli-
cher Hinweis freilich nur in Form einer mündlichen Erklärung in Be-
tracht. Eine konkludente Erklärung scheidet hier schon allein wegen 
der räumlichen Distanz der Vertragsparteien aus.21 

Bei einem Vertragsangebot im Internet muss der Hinweis auf der 
Bestellseite platziert werden.22 Nicht ausreichend ist ein Hinweis auf 
einer vorherigen Seite, auch wenn diese von jedem Nutzer passiert 
werden muss.23 Denn in diesem Fall besteht die Gefahr, dass der 
Nutzer den Hinweis beim Ausfüllen des Bestellformulars bereits 
wieder vergessen hat.24 Ebenso wie bei einem schriftlichen Ver-
tragsangebot genügt es für die Ausdrücklichkeit, wenn sich der 
Hinweis gut erkennbar direkt oberhalb des Bestellbuttons befindet.25 
Dementsprechend reicht ein Hinweis unterhalb des Bestellbuttons 
grundsätzlich nicht aus.26 

 

2.1.2 Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme 

Des Weiteren muss der Verwender der anderen Vertragspartei die 
Möglichkeit verschaffen, in zumutbarer Weise vom Inhalt der AGB 
Kenntnis zu nehmen. 

 

                                    
20  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 76; Erman/Roloff, § 305 Rn. 28; Stoffels, AGB-Recht, 

Rn. 269; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 133. 
21  Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 135. 
22  Schmidt, NJW 2011, 1633 (1637). 
23  A. A. OLG Hamburg, Urt. vom 13.06.2002 – 3 U 168/00, WM 2003, 581 (583); Stoffels, AGB-

Recht, Rn. 271. 
24  Ernst, Vertragsgestaltung im Internet, Rn. 190; Mehrings, BB 1998, 2373 (2376). 
25  LG Essen, Urt. vom 13.02.2003 – 16 O 416/02, NJW-RR 2003, 1207 (1207); Schmidt, NJW 2011, 

1633 (1637). 
26  Hoeren/Sieber/Holznagel/Föhlisch, Teil 13.4 Rn. 106; von Münch, Die Einbeziehung von AGB 

und AVB im elektronischen Geschäftsverkehr, S. 86. 
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2.1.2.1 Verschaffung der Kenntnisnahmemöglichkeit 

Dem Vertragspartner muss bloß die Möglichkeit der Kenntnisnahme 
eingeräumt werden. Unerheblich ist, ob der Vertragspartner hiervon 
auch tatsächlich Gebrauch macht.27 Der Verwender muss ihm also 
nur den Zugang zum vollständigen AGB-Text ermöglichen.28 Die An-
forderungen, die hierfür im Einzelnen zu erfüllen sind, richten sich 
insbesondere nach der Art des Vertragsschlusses.29 

Der Verwender genügt dem Erfordernis der Verschaffung der 
Kenntnisnahmemöglichkeit in jedem Fall dann, wenn er dem Ver-
tragspartner ein vollständiges Exemplar seiner AGB zusendet oder 
übergibt.30 

Befinden sich die Vertragsparteien bei Vertragsschluss in den Ge-
schäftsräumen des Verwenders, reicht es für die Möglichkeit der 
Kenntnisnahme grundsätzlich aus, wenn die Bedingungen dort zur 
Einsicht ausliegen bzw. ausgehängt sind.31 Fehlt es an einer Ausla-
ge oder an einem Aushang der AGB, muss der Verwender die AGB 
zumindest zur Einsichtnahme bereithalten.32 In diesem Fall muss 
der Verwender den Vertragspartner über den ausdrücklichen Hin-
weis auf die AGB hinaus auch noch gesondert auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme hinweisen bzw. ihm diese anbieten.33 Hiergegen 
wird zwar teilweise eingewendet, dass der Geschäftsverkehr mit 
AGB dadurch unnötig bzw. in erheblichem Maße erschwert werde.34 
Vielmehr werde man in dem Hinweis auf die AGB regelmäßig zu-
gleich die Bereitschaft des Verwenders sehen können, dem Kunden 
Einblick in diese zu gewähren.35 Diese Ansicht trägt indes dem Er-
fordernis des § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht hinreichend Rechnung. 
                                    
27  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 84; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 276; Ulmer/Brandner/  

Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 146. 
28  Erman/Roloff, § 305 Rn. 33. 
29  Erman/Roloff, § 305 Rn. 33; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 276. 
30  BT-Drucks. 7/3919, S. 18. 
31  BT-Drucks. 7/3919, S. 18. 
32  Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 148. 
33  MüKoBGB/Basedow, § 305 Rn. 66; Palandt/Grüneberg, § 305 Rn. 32; Staudinger/Schlosser, 

§ 305 Rn. 145; siehe BGH, Urt. vom 29.06.2006 – I ZR 176/03, NJW-RR 2007, 32 (33). 
34  Stoffels, AGB-Recht, Rn. 277; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 148. 
35  Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 148. 
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Denn allein der Hinweis auf die AGB verschafft dem Vertragspartner 
noch nicht die Möglichkeit, in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt 
Kenntnis zu nehmen.36 Handelt es sich um besonders umfangreiche 
Klauselwerke, genügt weder das Auslegen bzw. Aushängen der 
AGB noch das Bereithalten zur Einsichtnahme. In diesen Fällen ist 
wegen des Erfordernisses der Zumutbarkeit deren Aushändigung 
erforderlich.37 Zu weit geht aber die Annahme einer Aushändi-
gungspflicht für sämtliche AGB, unabhängig vom Umfang.38 

Bei einem fernmündlichen Vertragsschluss bestehen für den Ver-
wender schon aus tatsächlichen Gründen erhebliche Schwierigkei-
ten, dem Vertragspartner die Kenntnisnahme vom Inhalt der AGB zu 
ermöglichen.39 Denn in der Regel ist der Vertragspartner nicht im 
Besitz der AGB. In diesen Fällen kann der Verwender dem Ver-
tragspartner die Möglichkeit der Kenntnisnahme nur durch das Vor-
lesen der AGB am Telefon verschaffen. Dies ist keine praktikable 
Lösung.40 Um zu verhindern, dass das Erfordernis des § 305 Abs. 2 
Nr. 2 BGB im Rahmen von telefonischen Vertragsschlüssen zu ei-
ner erheblichen Beeinträchtigung des Geschäftsverkehrs führt,41 
wird sich im Schrifttum allgemein dafür ausgesprochen, dass der 
Vertragspartner bei einem telefonischen Vertragsschluss auf die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme der AGB durch Individualvereinba-
rung verzichten kann42. Dem ist zuzustimmen. Vor dem Hintergrund, 
dass es unerheblich ist, ob der Vertragspartner von der Möglichkeit 
der Kenntnisnahme Gebrauch macht,43 ist es nur konsequent, wenn 
der Vertragspartner den Verwender im Wege einer Individualverein-

                                    
36  Beckmann/Matusche-Beckmann/Beckmann, § 10 Rn. 66. 
37  OLG Hamburg, Urt. vom 14.01.1988 – 6 U 137/87, VersR 1989, 202 (203); Erman/Roloff, § 305 

Rn. 35. 
38  So aber Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 86; Staudinger/Schlosser, § 305 Rn. 145. 
39  Erman/Roloff, § 305 Rn. 36. 
40  MüKoBGB/Basedow, § 305 Rn. 67; Palandt/Grüneberg, § 305 Rn. 35; Erman/Roloff, § 305 

Rn. 36. 
41  Stoffels, AGB-Recht, Rn. 280; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 149. 
42  MüKoBGB/Basedow, § 305 Rn. 67; Berger, ZGS 2004, 329 (332); Palandt/Grüneberg, § 305 

Rn. 35; Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 87, 110; Erman/Roloff, § 305 Rn. 36;  
Staudinger/Schlosser, § 305 Rn. 138; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 280; Ulmer/Brandner/  
Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 149. 

43  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 84; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 276; Ulmer/Brandner/ 
Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 146. 
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barung entweder gänzlich von der Obliegenheit des § 305 Abs. 2 
Nr. 2 BGB befreien oder sich zumindest damit einverstanden erklä-
ren kann, dass ihm die AGB erst zu einem späteren Zeitpunkt über-
geben werden.44 So verweist Grüneberg zu Recht darauf, dass es 
widersinnig wäre, die Obliegenheit zur Kenntnisverschaffung auch 
gegenüber einem Kunden zu bejahen, der erklärtermaßen keine 
Kenntnis nehmen will,45 zumal der Rechtsverkehr auch Risikoerklä-
rungen duldet46. Hat der Verwender die andere Vertragspartei also 
am Telefon ausdrücklich auf seine AGB hingewiesen und kommt es 
sodann gleichwohl zum Vertragsschluss, ist dies als konkludenter47 
Verzicht auf die Verschaffung der Möglichkeit der Kenntnisnahme zu 
werten.48 

Für die Verschaffung der Kenntnisnahmemöglichkeit im Internet ge-
nügt es, dass die AGB über einen auf der Bestellseite gut sichtba-
ren Link aufgerufen und ausgedruckt werden können.49 

 

2.1.2.2 Zumutbarkeit der Kenntnisnahmemöglichkeit 

Die abstrakte Möglichkeit der Kenntnisnahme reicht allein nicht aus, 
vielmehr muss die Möglichkeit der Kenntnisnahme für den Vertrags-
partner auch zumutbar sein. Das bedeutet, dass die mit der Kennt-
nisnahme der AGB einhergehenden Mühen und Schwierigkeiten ein 
gewisses dem Durchschnittskunden nach Lage des Falls zumutba-
res Maß nicht überschreiten dürfen.50 

                                    
44  Erman/Roloff, § 305 Rn. 36. 
45  Palandt/Grüneberg, § 305 Rn. 35. 
46  Staudinger/Schlosser, § 305 Rn. 160. 
47  Die Möglichkeit eines konkludenten Verzichts ablehnend und eine ausdrückliche Erklärung for-

dernd AG Krefeld, Urt. vom 01.04.1996 – 7 C 1114/95, NJW-RR 1997, 245 (245); Heinrichs, NJW 
1997, 1407 (1409); Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 87. 

48  MüKoBGB/Basedow, § 305 Rn. 67; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 280; Ulmer/Brandner/Hensen/  
Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 149. 

49  BGH, Urt. vom 14.06.2006 – I ZR 75/03, NJW 2006, 2976 (2977) m. w. N. 
50  MüKoBGB/Basedow, § 305 Rn. 71. 
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Die AGB müssen für den Vertragspartner frei zugänglich sein.51 
Sind die AGB in den Geschäftsräumen des Verwenders ausgelegt 
oder ausgehängt, darf der Zugang zum Ort der Auslage oder des 
Aushangs nicht erschwert, insbesondere der Weg zur Auslage oder 
zum Aushang nicht unzumutbar lang sein.52 Hält der Verwender die 
AGB zur Einsichtnahme bereit, darf das Anfordern der AGB nicht 
erschwert sein.53 

Der Umfang der AGB darf nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des 
Geschäfts für den Vertragspartner stehen.54 Im Übrigen steht der 
Umfang der AGB in einer Wechselbeziehung mit der dem Vertrags-
partner gewährten Informationszeit.55 Je umfangreicher die AGB 
sind, desto länger muss die dem Vertragspartner zu gewährende 
Informationszeit sein.56 Demnach müssen Klauselwerke, die dem 
Vertragspartner nicht übergeben werden, sondern die nur ausliegen 
oder aushängen, auf wenige Klauseln beschränkt sein.57 Umfang-
reiche Klauselwerke müssen dem Vertragspartner in der Regel aus-
gehändigt werden.58 

Schließlich müssen die AGB lesbar sein. Entscheidend für die Les-
barkeit der AGB ist deren optische Gestaltung.59 In diesem Zusam-
menhang spielen die drucktechnische Sauberkeit, die Farbe der 
Schrift und des Papiers und die Schriftgröße eine wesentliche Rol-
le.60 Eine Mindestschriftgröße gibt es nicht. Je länger die AGB sind, 
desto größer muss aber die Schriftgröße sein.61 Die Kenntnisnah-
memöglichkeit ist jedenfalls dann nicht mehr zumutbar, wenn die 

                                    
51  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 86. 
52  MüKoBGB/Basedow, § 305 Rn. 71; Erman/Roloff, § 305 Rn. 38. 
53  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 85. 
54  MüKoBGB/Basedow, § 305 Rn. 71; Palandt/Grüneberg, § 305 Rn. 37; Mehrings, BB 1998, 2373 

(2377); Erman/Roloff, § 305 Rn. 38; Staudinger/Schlosser, § 305 Rn. 140; Stoffels, AGB-Recht, 
Rn. 283a; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 152. 

55  Freund, Die Änderung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in bestehenden Verträgen, S. 47. 
56  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 90; Rieger/Friedrich, JuS 1987, 118 (124). 
57  Schmidt, NJW 2011, 1633 (1636 f.). 
58  OLG Hamburg, Urt. vom 14.01.1988 – 6 U 137/87, VersR 1989, 202 (203); MüKoBGB/Basedow, 

§ 305 Rn. 71; Palandt/Grüneberg, § 305 Rn. 32. 
59  Hierzu ausführlich Thamm/Detzer, BB 1989, 1133 ff. 
60  BGH, Urt. vom 03.02.1986 – II ZR 201/85, VersR 1986, 678 (Leitsatz). 
61  Schmidt, NJW 2011, 1633 (1635). 
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AGB infolge ihrer drucktechnischen Gestaltung nur mit der Lupe 
und selbst dann nicht ohne Mühe zu lesen sind.62 

 

2.1.3 Einverständnis 

Schließlich muss die andere Vertragspartei mit der Geltung der AGB 
einverstanden sein. Dieser Hinweis am Ende von § 305 Abs. 2 BGB 
stellt klar, dass die Einbeziehung von AGB auf vertraglicher Grund-
lage erfolgt, mithin eine Einverständniserklärung des Vertragspart-
ners erforderlich ist.63 Die Klarstellung war notwendig, um die früher 
von der Rechtsprechung64 anerkannte Möglichkeit, wonach die AGB 
schon dann Vertragsbestandteil wurden, wenn der Vertragspartner 
wusste oder wissen musste, dass der Verwender nur auf der Grund-
lage seiner AGB kontrahiert, auszuschließen.65 Für die Einver-
ständniserklärung gelten die allgemeinen Bestimmungen des BGB 
(namentlich die §§ 145 ff. BGB).66 Das Einverständnis kann sowohl 
ausdrücklich als auch konkludent erklärt werden.67 In den Fällen, in 
denen der Vertragspartner des Verwenders ausdrücklich auf die 
AGB hingewiesen worden ist und die Möglichkeit zumutbarer 
Kenntnisnahme hatte, ist die uneingeschränkte Zustimmung zum 
Vertragsschluss als konkludentes Einverständnis des Vertragspart-
ners mit der Geltung der AGB zu deuten.68 Etwas anderes gilt nur 
bei der nachträglichen69 Einbeziehung von AVB; hier ist eine aus-
                                    
62  BGH, Urt. vom 30.05.1983 – II ZR 135/82, NJW 1983, 2772 (2773); Urt. vom 03.02.1986 – II ZR 

201/85, VersR 1986, 678 (679); Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 Rn. 154; stren-
ger (AGB müssen mühelos lesbar sein) BT-Drucks. 7/3919, S. 18; MüKoBGB/Basedow, § 305 
Rn. 71; Palandt/Grüneberg, § 305 Rn. 37; Staudinger/Schlosser, § 305 Rn. 140; Stoffels, AGB-
Recht, Rn. 283. 

63  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 104. 
64  Siehe statt vieler BGH, Urt. vom 07.07.1976 – I ZR 51/75, NJW 1976, 2075 (2075) m. w. N. 
65  BGH, Urt. vom 01.03.1982 – VIII ZR 63/81, NJW 1982, 1388 (1389); Staudinger/Schlosser, § 305 

Rn. 101. 
66  Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, § 305 Rn. 104; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 

Rn. 122, 161. 
67  BT-Drucks. 7/3919, S. 18; MüKoBGB/Basedow, § 305 Rn. 87; Wolf/Lindacher/Pfeiffer/Pfeiffer, 

§ 305 Rn. 105; Erman/Roloff, § 305 Rn. 41; Ulmer/Brandner/Hensen/Ulmer/Habersack, § 305 
Rn. 161. 

68  BGH, Urt. vom 01.03.1982 – VIII ZR 63/81, NJW 1982, 1388 (1389); Staudinger/Schlosser, § 305 
Rn. 160; Stoffels, AGB-Recht, Rn. 291. 

69  Zur Einbeziehung von neugefassten AGB in den bestehenden Vertrag unter 3. 


